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Tierseuchenrecht;  

Geflügelpest (HPAI); Beschränkung Abgabe im Reisegewerbe  

 

 

Das Landratsamt Ansbach hat am 24.10.2022 folgende  

 

 

Allgemeinverfügung 

 

erlassen:  

 

I. Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und 

Gänse (Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 

oder Nr. 10 der Verordnung (EU) 2016/429) dürfen außerhalb einer gewerblichen 

Niederlassung oder, ohne dass eine solche Niederlassung besteht, gewerbsmäßig nur 

abgegeben werden, soweit die Tiere längstens vier Tage vor der Abgabe klinisch 

tierärztlich oder, im Fall von Enten und Gänsen, virologisch nach näherer Anweisung der 

zuständigen Behörde mit negativem Ergebnis auf hochpathogenes oder 

niedrigpathogenes aviäres Influenzavirus untersucht worden sind. Beginn der 

Viertagesfrist ist der Tag des auf der tierärztlichen Bescheinigung eingetragenen 

Untersuchungsdatums bzw. des Datums des Laboruntersuchungsbefundes.  

 

a) Im Fall von Enten und Gänsen sind die virologischen Untersuchungen jeweils an 

Proben von 60 Tieren je Bestand in einem Landeslabor oder in einem für diese 

Untersuchung nach der Norm ISO/IEC 17025 akkreditierten Privatlabor 

durchzuführen. Die Probenahme für die virologische Untersuchung hat durch eine 

nach § 2 Bundes-Tierärzteordnung zur Ausübung des tierärztlichen Berufes befugte 

Person mittels eines kombinierten Rachen- und Kloakentupfers zu erfolgen. Werden 

weniger als 60 Enten oder Gänse gehalten, sind die jeweils vorhandenen Enten und 

Gänse zu untersuchen.  

 

b) Im Fall von anderem Geflügel als Enten und Gänsen sind die zur Abgabe im 

Reisegewerbe vorgesehenen Tiere durch eine nach § 2 Bundes-Tierärzteordnung zur 

Ausübung des tierärztlichen Berufes befugten Personen klinisch zu untersuchen.  

 

II. Die sofortige Vollziehung der in Nummer I. des Tenors getroffenen Regelungen wird 

gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.  

 

III. Kosten werden nicht erhoben.  

 

IV. Diese Allgemeinverfügung gilt für das gesamte Gebiet des Landkreises Ansbach.  

 

V. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.  
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Hinweise:  

 

1. Ordnungswidrig im Sinne des § 64 der Geflügelpest-Verordnung i. V. m. § 32 Abs. 2 Nr. 

4 des Tiergesundheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser 

Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 

bis zu 30.000 Euro geahndet werden.  

 

2. Kraft Gesetzes hat derjenige, der das Geflügel abgibt, eine tierärztliche Bescheinigung 

über das Ergebnis der Untersuchung mitzuführen. Die Bescheinigung ist der 

zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Die Bescheinigung ist mindestens ein 

Jahr aufzubewahren. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des letzten Tages des 

Kalendermonats, an dem die Bescheinigung ausgestellt worden ist (§ 14a Abs. 1 Sätze 

3 bis 6 der Geflügelpest-Verordnung).  

 

3. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann im Landratsamt Ansbach, 

Crailsheimstraße 64, 91522 Ansbach, Zi.-Nr. 2.02, während der allgemeinen 

Dienstzeiten eingesehen werden. Der Inhalt dieser Allgemeinverfügung ist zudem auf 

der Internetseite des Landratsamtes Ansbach (www.landkreis-ansbach.de) veröffentlicht.  

 

 

Ansbach, 24.10.2022  

LANDRATSAMT ANSBACH  

 

 

gez. 

 

Dr. Jürgen Ludwig  

Landrat 


